
 

 

B E K A N N T M A C H U N G  
 

über das Recht auf Einsicht in das Wählerverzeichnis  
 

zur Wahl des 
14. Kinder- und Jugendbeirates 
in Elmshorn im November 2021 

 

 

Das Wählerverzeichnis für die Wahl des Kinder- und Jugendbeirates der Stadt 
Elmshorn wird in der Zeit vom 01.11.2021 bis 19.11.2021 während der 
Dienststunden 
 

montags bis freitags von   08.30 – 12.00 Uhr 
und donnerstags zusätzlich von  14.00 – 17.00 Uhr 

 
im 2. OG des VHS-Hauses, Bismarckstr. 13, Raum 211 
 
für wahlberechtigte Kinder und Jugendliche zur Einsicht bereitgehalten. 
 
Du kannst die Richtigkeit und Vollständigkeit der zu Deiner Person im 
Wählerverzeichnis eingetragenen Daten überprüfen. 
 
Bist Du in dem Wählerverzeichnis eingetragen, erhältst Du bis spätestens 
08.11.2021 eine Wahlbenachrichtigung. Solltest Du keine Wahlbenachrichtigung 
erhalten haben, meinst jedoch, dass Du wahlberechtigt bist, kannst Du Einspruch 
gegen das Wählerverzeichnis einlegen. Ansonsten kann es sein, dass Du nicht 
wählen darfst. 
 
Der Einspruch kann bis spätestens 19.11.2021, 12.00 Uhr, schriftlich oder zur 
Niederschrift bei oben genannter Anschrift eingelegt werden. 
 
Falls Du noch Fragen hast, kannst du Dich gerne unter der Telefonnummer 231-274 
oder 231-310 über die KJB-Wahl informieren. 
 
Elmshorn, den 25.10.2021 
 
 
Stadt Elmshorn 
Stellvertretende Wahlleiterin 
für die Wahl zum Kinder- und Jugendbeirat 
 
 
Birgit Gehrmann 


